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Wasserrecht; 
Wasserschutzgebietsverordnung für den Tiefbrunnen „Haidenburg“ in der Gemeinde Aldersbach 

zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Aldersbach im Landkreis 
Passau; 
Amtlicher Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung, Änderungsverordnung; 
Anhörungsverfahren nach Art. 73 Abs. 3 BayWG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 BayVwVfG; 
Geschäftszeichen: 53.0.02/6420.01 und 6421.05/2021-173 
 

Das Landratsamt Passau beabsichtigt den Erlass der nachfolgenden Wasserschutzgebietsverord-
nung: 
 

 
 

 

Stand: 11.06.2021 

 
 

 

Verordnung des Landratsamtes Passau zur Änderung der Wasserschutzgebietsverord-
nung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 31/89 

am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen „Haidenburg“ auf Flurnummer 1902/5  
Gemarkung Haidenburg in der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau  

zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 

Vom ….. 
 

(Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen „Haidenburg“,  
Gemeinde Aldersbach, Fl.Nr. 1902/5 Gemarkung Haidenburg) 

 
§ 1 

 
Die Verordnung des Landratsamtes Passau vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt 
des Landkreises Passau Nr. 31/89 am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen Haidenburg auf Flurnum-
mer 1902/5 Gemarkung Haidenburg wird im Wege der Änderungsverordnung, mit Ausnahme 
des § 3, erhält folgende neue Fassung: 

 
„Verordnung des Landratsamtes Passau zur Änderung der Wasserschutzgebietsverord-
nung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 31/89 

am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen „Haidenburg“ auf Flurnummer 1902/5  
Gemarkung Haidenburg in der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau  

zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 

 
Vom ….. 

 
(Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen „Haidenburg“,  

Gemeinde Aldersbach, Fl.Nr. 1902/5 Gemarkung Haidenburg) 
vom XXXXXX 

 
Das Landratsamt Passau erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) FNA 753-13, zuletzt geändert durch Art. 2 G über den wasserwirtschaft-
lichen Ausbau an Bundeswasserstraßen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der WasserrahmenRL 
vom 2.6.2021 (BGBl. I S. 1295) und § 51 Abs. 1  Sätze 2 und 3 und Abs. 2 WHG i.V.m. § 52 Absätze 1, 4 
und 5 WHG i. V. m. § 11 Nr. 4 Delegationsverordnung (DelV) und Art. 32, Art. 63 Absatz 1 Sätze 1 und 2 
und Art. 73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)  Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. 
Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, folgende 

 

 
 

 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl109s2585.pdf%27%5D
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V e r o r d n u n g 
 

 
§ 1 Allgemeines, Schutzzweck und begünstigte Person 
 

(1) Zur Sicherung und zum Schutz für die öffentliche Wasserversorgung (Wassergewinnungsan-
lage Tiefbrunnen Haidenburg) der Gemeinde Aldersbach mit nachfolgenden Daten:   
 

Brunnen Gmkg. Fl. Nr. 
Kennziffer 

 

Gelände-

höhe 

Messpunkt- 

höhe 

Ostwert 

(UTM 32) 

Nordwert 

(UTM 32) 

Tiefbrunnen 

Haidenburg 
Haidenburg 1902/5 4110 7444 10 

377,50 m 

ü. NN. 

377,20 m 

ü. NN 
797555 5387708 

 
wird das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet mit dem korrekten Brunnenstandort und 
den Fassungsbereichen geändert festgesetzt.  
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 2 bis 10 erlassen. § 3 der bestehenden 
Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau am 15.11.1989) gilt unverändert fort. 
 

(2) Die vom Landratsamt Passau in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde erlassene Verordnung 
(staatliche Verordnung) ergeht zugunsten und im Interesse der Gemeinde Aldersbach, Kloster-
platz 1, 94501 Aldersbach als Trägerin der Wasserversorgung (= Begünstigter nach § 51 Abs. 1 
Satz 2 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG). 
 
Die Ausgleichspflicht und in besonders gelagerten Fällen evtl. Entschädigungspflicht nach § 8 die-
ser Verordnung obliegt der Gemeinde Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach (= Trägerin 
der Wasserversorgung bzw. Wasserversorger bzw. Begünstigter nach § 51 Abs. 1 Satz 2 WHG 
i.V.m. Art. 32 BayWG). 
 

§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Trinkwasserschutzgebiet besteht aus: 

-    1 Fassungsbereich  Zone I / WI 

-    1 engeren Schutzzonen  Zone II / WII 

-    1 weiteren Schutzzone Zone III / W III 

 
(2) Die betroffenen Flurnummern und Gemarkungen mit Zoneneinteilung sind in dem veröffentlichten 

Grundstücksverzeichnis (Anlage 1a - Grundstücksverzeichnis) aufgeführt. 
 
Die Grenzen des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind im beiliegend 
veröffentlichten Lageplan, in der Anlage 1b 

 

 Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet Tiefbrunnen Haiden-
burg mit Schutzzonen I, II und III  

 Lageplan im Maßstab M = 1 : 2.500 

 Lageplan als Luftbildkarte im Maßstab M = 1 : 2.500 
 
gefertigt vom Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deggendorf als 
amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft, eingetragen, der mit dem Prüfvermerk 
des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft vom 25.05.2021 und mit dem Fest-
setzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom XXXXXXX versehen ist. 

 
Für die genaue Grenzziehung des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen, ist 
der niedergelegte Lageplan in der Anlage 1b maßgebend: 

 Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet Tiefbrunnen Haiden-
burg mit Schutzzonen I, II und III  

 Lageplan im Maßstab M = 1 : 2.500 

 Lageplan als Luftbildkarte im Maßstab M = 1 : 2.500 
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gefertigt vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deggendorf als amtlicher 
Sachverständiger für Wasserwirtschaft, der mit dem Prüfvermerk des amtlichen Sachverständigen 
für Wasserwirtschaft vom 25.05.2021 und mit dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes 
Passau vom XXXXXXX versehen ist und jeweils  
 

 beim Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde-, Domplatz 11, 94032 Passau,  

 und bei der Gemeinde Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach 
 

niedergelegt ist; dieser kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn 
die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. Diese Schutzgebietslagepläne sind Bestandteil der Verordnung. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine geschlossene Umzäunung (auf dem Grundstück Flurnum-

mer 1902/5 Gemarkung Haidenburg), die engere und weitere Schutzzone ist, soweit erforderlich, 
in der Natur in geeigneter Weise kenntlich zu machen. 
 

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
Die bestehende Wasserschutzgebietsverordnung zum Tiefbrunnen Haidenburg vom 31.07.1989 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 31/89 am 15.11.1989 des Landkreises Passau) wird durch diese 
Änderungsverordnung neu gefasst, insbesondere die §§ 1, 2, 4 bis 11 und insbesondere zum kor-
rekten Brunnenstandort auf Flurnummer und dem neuen Fassungsbereich. 
§ 3 der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amts-
blatt des Landkreises Passau am 15.11.1989 Nr. 31/89) gilt unverändert auch für diese neue Än-
derungsverordnung fort. 

 
§ 4 Befreiungen 
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 

Für die Befreiungen ist das Landratsamt Passau zuständig. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Passau vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbeson-
dere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben 

die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des 
§ 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Passau zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 
 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Fassungsbereiche mittels Umzäunung oder Stahlseil abgegrenzt und die Gren-
zen der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht wer-
den. 
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§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 

Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmit-
teln durch Beauftragte des Landratsamtes Passau und durch Personal des Wasserversorgungsun-
ternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu not-

wendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des 
Landratsamts Passau und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch den Träger der öffentlichen Wasserversor-

gung, der durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung 
der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils gelten-
den Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermitt-
lungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Ei-

gentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder 
andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus 
nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ein-
schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Be-
triebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein an-
gemessener Ausgleich nach § 99 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
(3) Der Ausgleichs- und besonderen gelagerten Fällen Entschädigungspflicht, obliegt der Gemeinde 

Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach. 
 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme 

(Befreiung) verbundenen Inhalts- oder Nebenbestimmungen zu befolgen, 
 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 
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§ 10  Pflichten des Begünstigten 
 

(1) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) hat das Eigentum an den Grundstü-
cken im Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes zu erwerben. 
Der Fassungsbereich (= Zone I) ist durch eine geschlossene Umzäunung (auf dem Grundstück 
Flurnummer 1902/5 Gemarkung Haidenburg) kenntlich zu machen und vor unbefugten Betre-
ten vom Träger der Wasserversorgung zu schützen. 
Zusätzlich ist mit Hinweisschildern auf das Betretungsverbot des Fassungsbereiches hinzuweisen. 
Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Kennzeichnung und Abgrenzung des Fas-
sungsbereiches ist bis 12 Monate nach Bescheidserlass abzuschließen und ggf. nach Sanierungen 
der Quelle entsprechend anzupassen. 
 

(2) Für das Wasserschutzgebiet hat der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) bei 
nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung der Außengrenzen der Schutz-
zone die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen, aufzustellen und zu unterhalten. Die 
Hinweiszeichen sind im Gelände bis spätestens 12 Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung für 
das Wasserschutzgebiet so aufzustellen, dass die räumliche Begrenzung des geschützten Gebie-
tes klar erkennbar ist. Im Allgemeinen sind sie dort anzubringen, wo Straßen, Wege, gekennzeich-
nete Wanderwege/Langlaufloipen usw. die Grenze des Schutzgebietes kreuzen. Dies gilt auch für 
oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. Nach 
Abschluss der Kennzeichnung ist dem Landratsamt Passau und dem Wasserwirtschaftsamt Deg-
gendorf ein Bestandsplan mit Standort und Art der Kennzeichnung zu übermitteln. 

 
(3) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) hat die engere Schutzzone mindes-

tens vierteljährlich, die weitere Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte 
Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch ein-
zutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Passau 
-untere Wasserrechtsbehörde- und das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen. 
 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmist-
kompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren; Verstöße sind 
dem Landratsamt Passau unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 11 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Passau 
in Kraft. Der § 3 der Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amts-
blatt des Landkreises Passau am 15.11.1989) gilt weiterhin und wird nur hinsichtlich des korrekten 
Fassungsbereiches und des Brunnenstandortes geändert; dafür sind die beiliegenden Schutzge-
bietslagepläne maßgeblich. 
 
Passau, XXXXXX 
Landratsamt Passau 
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Anlage 1a – Grundstücksverzeichnis 
(Bestandteil der Verordnung, maßgeblich sind die Schutzgebietslagepläne in der Anlage 1b): 
 

Zone Flurnummer Gemeinde u. Gemarkung 
 
Zone I: 

WI 1902/5T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

 

Zone II: 

WII 1902/5T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1902T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1677 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1679 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1680 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1680/1 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1681 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1684 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

 

Zone III: 

 
WIII 1902T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1902/2 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1906 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1907 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1908/2T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1932/2 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 78 Gmd. Aldersbach/Gmkg. Haidenburg 

W III 1677 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1679 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1680 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1680/1 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1681 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1682 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1683 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1684 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1688 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 
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Anlage 1b Schutzgebietslageplan - Trinkwasserschutzgebiet (als Bestandteil der Verordnung): 
 
 

- Lageplan M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deg-

gendorf als amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft 

- Lageplan als Luftbildkarte M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 

20, 94469 Deggendorf als amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft 
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Anlage 2, Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (Amtsblatt Nr. 31/89 vom 
15.11.1989), Tiefbrunnen Haidenburg, Gemeinde Aldersbach, Brunnen auf Flurnummer 1902/5 
Gemarkung Haidenburg wird bezüglich des  
Brunnenstandortes geändert (siehe Lageplan Anlage 1b M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsam-
tes Deggendorf). 
 
Der § 3 der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 31/89 am 15.11.1989) gilt weiterhin fort. 
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Allsminsz

Zur Sicherung der öffentlichen iiasserver-

sorgung der Gemeinde Aldersbach uird in der

Gemarkung Heidenburg, Gemeinde Aldersbech,
des in 5 2 näher unschriebene Schutzgebiet

festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die

Anordnmgen nach 5 3 bis 6 erlassen.

5 2
(2)

(l) Das Schutzgebiet besteht aus

1 Fassungsbereioh (Zone !)
\1 engeren Schutzzone (Zone ii)
1 weiteren Schutzzone (Zone

iii)®
i

e) Fessungsbereich
(3)

Der Fassungsbereich umschl

Teil des Grundstückes fl.
Gemarkung Haidenburg, er
Ausmaß von 20 m x 20 m (400 q»).

‘

9C°CM Wear
b) Engere Schutzzone WCW%

Die engere Schutzzoné: erstreckt
sich, ganz oder teilweise, auf die
Grundstücke H.ilr. 1677. 1680,

168011, 1681, 1684 und 1902, Gemer—

kung Naide'nburg.

(4)

Laandratsamt
Passau

‚- ntere Wassen*echtsbehörde.
Domplatz 11

'
1

94032 Passau

c) liei tere Schutzzone

Die weitere Schutzzone erstreckt
sich, ganz oder teilweise, auf die
Grundstücke Fl.llr. 78, 1677, 1679,

man, 1680/1, 1682, 1683, was, 1688.

1902, 190212 und 1906, Gemarkung

Haldenburg.

Die Grenzen

dem im Anha

M i : 5.000
Landesamtes

chen, vom 1

im landrsts
minde Aids
dort währe

ben werden

&%La‚otcfafl

ayer .

ßc@
’Q/af* %c !?

Veränderungen der Grenzen oder der

Bezeichnung der in Absatz 1 genannten „

Grundstücke berlfl1ren die festgesetzten (}
Grenzen der Schutzzone nicht.

' '

.,

“,...;—

Der Fassungsbereich ist durch Umzäu-

nung, die engere Schutzzone ist, soweit

erforderlich, in der Natur in geeig-
neter Heise kenntlich gemacht.

10

des Schutzgebiete sind 1

lg abgedruckten geplan
mit dem Prüf merk des !

für iinsser rtschaft, llür

„12.198 eingetragen, der

mit Pa au und in der Ge—

‚LJ VV ‚u

ient einen

!
‚.

l

niedergelgt
'er 0 ienststunden einges

kbnn

//Cn iC'

034% 282
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.' sÄl

’0tgafileéhe und minepei.
1_1'.échp Düngung ‘e_us.génöm—„

Ilm‚Fäseqhge-a
;“berelch’- .

In der engeren„'ln„der w94CQrén

-$chuczzone >Schgtzzoqe „
‚

‘7‘ri _ ““, * III."

112

1.3

lmen Ni. l.? - 1.4 verböteh ---
---

Gülle‘ oder Jaucheaus- verboten auf abgeerncaten

bringung mit Faß Böden ohne unmittelbar fol-
genden Zwischenfrucht—
oder Heuptfruchtenbau, auf
Brache, gefrorenen oder

verboten schneebedeckten Böden

Gülle- oder Jeucheeus- Nr. 1.2

bringung mit Leitungen, gilt ent-

‘.

!

Landratsamt Pas_e.au
- UntereWassermchubdva'do "' "

Dandaü11 „

__ 94082 Passau

186‘
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Landratsamt Passau ‘. \
.. -Ut Wassermct1mo\

w&%r%äätzh
' ' {

032Paeom ‘
Aufbringen von Klär- sprechend
schlemm verboten verboten

1.4 Überdüngung und das Auf-
bringen von Abwasser verboten verboten verboten

1.5 offene Lagerung organi-
scher Dungstoffe und von
Mineraldünger, Feldsilege

’

mit Gärseftanfall zu be-
treiben verboten verboten verboten

1.6 Messentierhaltung verboten verboten Verboten_

.1.7 Anwendung von Pflanzen- Die Anwendungsverbote und

behendlungsmitteln -beschränkungen in der
"Verordnung über Anwendungs-
verbote und -beschrdnkungen (P\
für Pflanzenschutzmittel"
vom 19.12.1980 (BGBl I. S. (“\
2335) in der jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten;
soweit dort die Anwendung

. nach Maßgabe der "Vorbemer-
kung" zulässig ist, ist die
Kreisverwaltungsbehörde die

verboten zuständige Behörde

1.8 Dräne und Vorflutgrä-
ben zu errichten oder
zu ändern verboten verboten ---

1.9 Gertenbeubetriebe zu er- .

richten oder zu erweitern verboten verboten .
—-- (\)

1.10 Rodung, Umbruch von Deuer-
L‘}

grünland verboten verboten verboten

2-£gnstigp_ledennutzungen

Veränderungen und Aufschlüsse
der Erdoberfläche, selbst wenn
Grundwasser nicht aufgedeckt
wird, insbesondere Fischtei-
che, Kies-, Send- und Tongru-
ben, Steinbrüche und Torf-
stiche. Ausgenommen sind die
übliche land- und forstwlrt-
schaftliche Bodenbeerbeitung
sowie in der weiteren Schutz-
zone Bauwerksgründungen oder
Aufdeckung des Grundwassers verboten - verboten verboten

187



Ü 3IW da&'U5
;.3. Wmaerge£flmündemäfaeéien.‘'

. 1 j
_

-3.1 Abfa11 91nschlleßl1bhklär-
'

_

' '
'

.

'
'

»

‚
_ _ _

_

. ‚_
—

,
schlamm ze behqndeln; 2u {

- -

_

'
A f j Fv„;

*“; — lagern oder abzulagérn' ya;botenr üérboten‚ "verboceq'j . «f . :>„ '

F '_ 3,2 wassergefährdende Stoffe lm
v Sinne des Pat. 19 g Abs. 5 ‘

’WHG zu lagern, abzufüllén .
. ‚

qder umzugchlagen . verboten veibotph 'j v

_ :-ä‘;l'
, ‚

- , \ . |

[ 3.3 ‘Kläranlagen zu érr1ch-”
v ‘ .

'
_

4 „ _
'

pen 9det zu etwaigern verboten verbotéh
‘

verboten

_

3.4 Sickerschächce .uhd Trök?='
'

‘4kenaborCe zu errichten
_

: ; _ „f, f‘
-oder zu erweitern verboten . yerbötpnri_ véfpot6n _

Üf' (”j _3.5 Jahchef_und Güllebeh31; . j, ___ _

ä; (.. .
' -ter‚ befestigte nung-'. ' ') ‚

' .* *‘ ' __' j _

”4 "
_fl'» '4- stättén, Gärtnc€erbehäl-

'
7f :

-
‚.

‘

4 . r “HV“ r‘?
j‚'.'y._* . {ter zu errichten oder zu ; .. . . -

_ „
m " erweitern

.

»

„
1 verb9ten verboteh

_

' fr-

'g.Öv' 3.6 gesammelces Abwasser .
_,

* ' *. v. f-‚ Verboten, SÖ" „ \. . .._

„“'
'

_ -dUrchzu191C9n
”

„W. 1
‘ ‘. . ‚", " fern nicht die .

'

& @ ;;
_

’-
.,

*

4

. . - .
._ -_

‘ D1c’hc'h„flc d_er
'

U le-3*._ .
- ;"‚ '

”

_

- ff _f

"
.

‘ "
.

‘ 1.5: Q .'Kanäle vor In-
”;E‚Üf '. r _; ‚„‚ih

' “jp'” _j„-Dj
'

_‚f
‘ 2

'

fl if ' betriebnahme
V „_

‘

j- f‘;„;‘f. p'_ }l' 1

„\ ; -._ -durch Druckprobe f*””
' ' ' "

.„a'
'

_

v' ; -_ _ '”‚'
_ _nachgewlesen

L'
'

-

_

„ Ö „, _
und wiederkeh-:

A €*” : <>
'

"_ . rend alle 5
' ‘ '[.” ‘ " '; -

_
Jahre durch g8- . .„

' “ " ' eign9Ce Verfah‘i..‘"
.

.
° « .-»

_

.
_ _ _ ren überprüfc ‘

1
v ’: j“.'z -;‘G' Verböt9n ._ _‘_v9rboten"'fu 'w1rd. ;_* _;. .;4‘ if. %fj5

._
_‚
—

.—

glj" " '

3.7 _Rohrleltungsafilagén für .
__ .__ „

_

‚_ _. _ .__ _ _ _.

' wassergefährdende Stoffe ;' .
" '

_

‘”
-

'

„__Ü! .

‘

‘_ 'f_f'
yy„„_ 1m Sinne des Pat. 19 a_

' "
.

‘
'

.

'

w “ -‚
‘

1 „ ':T
‚??; ‚Q.

' Absl 2 WHG zu errichten, »
_

. __ _

..
_

_

'* ' '3 und zu begrelben
‘ verboten -' verboten verbot9n_ __ _f __

1

ff„%' _ 3.8 Abwässer elnschlleßllchf“ " Kühlwasser Und Wess9r aus
Wärmepumpenanlegen zu ver- . _

senken oder zu verslekarn verboten " verboten _

Verboten

3.9 'von Scfeßen- oder Ver- .
' -v9rboten‚ 9us- verboten, aus-

kehrsf1ächen abflleßens _

'

genommen breit- genommen breit-
des Wasser zu versenken ' flächlges Vet- flächlges Ver“

Landratsamt Passau _

'188 ° - UntereWassermohWq" '
‘ Domplatz 11

94032 Papua.



31’/ß DQ'U‘ .

oder zu versickern

verboten

sickern bei sickern, wenn
öffentlichen das Grundwader
Feld- und Wald- durch gute
wegen, sowie Deckechichten
beschränkt öf- gesch0tzt ist.
fentlichen We-
gen und Eigen-
t0merwegen

Sieherheitsflächen, Not;
abwurfplätze‚ militärische

189

4.

4.1 Bergbau verboten, wenn
dadurch gute

4.2 Durchführung von Bbhruü- Deckschichten
gen zerrissen oder

Einmuldungen
oder offene
Wasseransamm-

. lungen herbei-
verboten verboten geführt werden.

4.3 Straßen. Wege, Plätze so- verboten, aus-
wie Parkplätze zu errich- genommen öffent-
ten oder zu erweitern" liche Feld— und“

Heldwege, be- ---

schränkt öffent-
liche Nege und

verboten Eigentümerwegen

4.4 zum Straßen-} Wege- und
' Wasserbau wasergefährden-

de euelaug- oder auswasch-
bare Materialien (z.B.
Teer, Schlacke u.ä.) zu ‘ '

verwenden verboten verboten verboten

4.5 Hegenwaschen und
Ölwechsel verboten verboten ---

.436 Bade- und.2eltplätze, die
' keine baulichen Anlagen

sind, einzurichten oder
zu erweitern, Abstellefi .

von Wohnwagen Verboten verboten ---

4.7 Sportanlagen, die keine
baulichen Anlagen eihdf
zu errichten oder zu
erweitern verboten verboten ---

4.8 Flugplätze einschließlich

Landratsamt Passau
- UntereWassermdm'i'
Domplatz 11
94032 Paso—j

(\

,
‚-
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f
‘ ‘

_zu errichten oder zu err
Anlagen und Übungsplätze 9 "# l 3 a 'M _

'

_

' '
weitern und Manöver - . . 4

'

- ;""5
durchzuführen verb'oten verboten . verboten

_

-
. .”?

Auf das Rundschreiben vom 01. 08.1984 (1153——4532. 5'--.o 15)_ _ _

'

"Militärische Übungen und Liegenschaften_ der Streitkräfte _ z_„
‚in Wessérschutzgebieten“ wird hingewiesen.

5.9 \Friedhöfe zu errichten '
__„ _

_
‚ _. _

oder zu erweitern - '. verboten
' Verbpten verboten

_

4.10

'

gefährdéhde Stoffe im 3,

‘ oder zu erweitern 1\_ _" _ verboten' verboten "_ _verheten' ;.f „

‚Baustelleneinrichtungen,

'Be't-ri'e'be und (getriebii'éhe.
"

‘cet‚ Ungesetzt oder _géie- - „;"

Beustoffieger zu errich- -

_ _

' -

_
_ _ __

_ten oder zu erweitern “\ verboten , Verboten_ _ _- +-f F_

sense;
‘ „ beglie'h2—tlil-C-LD'._u"genj' _

;
' "

‚
, :

—'-

.

_ä.
. . „ _ _. _‚_ _‘f 1 ;

* .“ '

_ ;“ f

Ahie3an, in denen weéeer--

Sinne des Per. 19 3 Abs. 5
'

'i_' _

‘ *‘ '___3_
"HC hergestellt, vererbei-‘

‘

_"_
' “£

\'

gett werden. zu ertiehten

5.3

"gen, zu errichten pder'„_'-
‚zu erweitern ’f L:;_

Verbeten‚ sq;arn‘fl _„

Abwe$ser nicht in _-„j-fl
eine SeMmeient-

‘
' '

wääsetung eingee
leitet und die _

.
Di€htheit der _:f

'r'.= 4 :"w*-7 .\ ‘‚-, _

—

' j Kenä1ef einhbhi;
“" f'- «""‘ "". .

'
' " '‚ der-Anschlußieiy

' '
' ' ' ' “ tungen, nicht vor

Inbetri_ebnehme

Sonstige be'uiiehe 451a_-flf

$* ‚. r„ „ \
'.. ‚ durch Druckprobe _ __

Ä,3'
'

:

‘
— '__:f _neChgewiesen und _,g„_

‘ ' ä‘
' ' wiederkehrend

' " alle 5 Jahre
_= .

.
_

_ durch geeignete
‚‘: verbOCen verboten —‘ Verfahren über-

' ' prüft wird; »

Anlegen zur Bearbeitung
oder Gewinnung radioek’
tiven Materials und voä
der Kernenergie zu er-
richten oder 2u erwei-: ‘

‚

-

tern und zu betreiben verbdten verboten \ verboten

|

l,.

' (

dürch Befugte ---ß£££££fifi „ verboten, außer ‚

'; ‚

Landratsamt Passau
‚

2
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ji/il weil-'
(2) Die Verbote des Absat1es i Numme

und 5.2 gelten nicht für Maßnahm

ilessergewinnung und -ebleitung d
gers der öffentlichen Wasservers
die durch diese Verordnung geach
ist.

(3 Heitergehende Verbote oder Bosch

gen nach der Anlagen- und fachbe

verordnung in der Jeweils gelte
Fassung bleiben unberührt.

@ „

Ausnahmen

(l) Das Landratsamt Passau kann von den
Verboten des 5 3 Ausnahmen zulassen,' .

wenn

1 .) das Hohl der Allgemeinheit die Aus-
nahmen erfordert oder

b) das Verbot im Einzelfall zu einer

_unbilligen Härte führen würde und

das Gemeinhohl der Ausnahme nicht
entgegensteht .

(2) Die Ausnahme ist wiederruflich; sie
kann mit Bedingungen und Auflagen ver-
bunden werden und bedarf der Schrift-
dem.

(3) Im Falle des uiderrufs kann das Land-
ratsam Passau vom Grmdstückseigentü-
mer verlangen, daß der frühere Zustand

wiederhergestellt wird, sofern es das
Mehl der Allgemeinheit, insbesondere
der Schutz der Uesserversorgung erfor-
dert.

\

i

55

Beset un u u"
bestelmede;;flnnishtunesn

Die Eigentümer und Nützungsberechtigten von
Grundstücken haben die Beseitigung oder

Änderung von Einrichtungen, die im 2eit-;_
punkt des lnkrafttretens dieser Verordnung

:.

bestehen und deren Bestand, Errichtung,
Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote
des 5 3 fallen, auf Anordnung des landréta-
emtes Passau zu dulde‘n, sofern sie nicht
schon nach anderen Vorschriften verpflich
tet sind, die Einrichtung zu beseitigen
oder zu lindern.

te

Mmssetl.isht

Die Eigentüner (und Nutzmgsberechtigten von

Grundstücken innerhalb des Schutzgebietea
haben zu dulden, daß die Grenzen desfas-
aungsbereiches und der Schutnonen durch
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiazei-
chen kenntlich gemacht werden.

>

57 33

Enteshäaiisuns

Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund
dieser Verordnung ergebende Anordnung eine

Enteignung darstellt, ist hierfür nach den

5 19 Abs. 3 und 5 20 "MO, sowie Art. 76

Bayii6 Entschädigung zu leisten.

5 8

emaMflnn
— (.)

Nach 5 61 Abs. i Nr. 2 in“: kann mit Geld-
buße bis zu hunderttausend Deutsche Mark U '

belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. einem Verbot nach 5 3 Abs. 1 und 21uuiv
derhanclelt

2. eine nach 5 !. ausnahmsweise zugelassene
Handlung vornirrmt ohne die mit der Aus-
nahme verbundenen Bedingungen oder Auf-
lagen zu befolgen. ‘

‘

_-ÜSPCC« JCJ Lf
« /MW“Ü WM°°QJ“

V‘°‘
'

.
57
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...-„9. 31.07.1989
L'ahdrateamt Passau

'

-Apt‚.n_r, “aA-4,3-

‚

‘ 59“-

Diese Verordnung tritt an isge nach ihre'i"
'

;Deksnntmechung im Aintsblatt fiir den' Land}
-kréis Passau in Kraft. »

» \

Haushaltssatzung des Schul-._ Äl'.f

"

'

Verbandes Hutth_u_rm (Land- "
"

kreis Pas'sau) für das
Haushaltsjahr 1989

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schuli

finanzierungsgesetzes - BaySchfti Art. 35

Kann26 sowie der Art. 63 ff. der Gemeinde-

ordnung erliiß't der
Sehulvsrb:indfolgende

'

Haushaltssatzung:

.5|‚

„ Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr
‘

.

1989
und hiermit

festgesetzt;
er 'sehlieiit

' in den Einnahmen und

>_ Ausgaben mit

ab.

'
|

im V'erusltungshs'ushslt

im Vermögensheüsh‘alt'1'
in den Einnahmen und

Ausgaben mit ,

'

0,-- -DM_

“52

Krediteufnehmen für investitiorien und ln_ve'-
stitionsförderungemaßnahmen sind nichtVor-
gesehen. —

643.087,-- on
'

'

&& % L/'//(4
/Alag< M /(L /n!a9e @M“

'

‚53

‚ Verpfl|chtung'sérriflchtigungen im _Verrinöge'ns'-

'

8ehulir'erbend'sunle'ge'

"' ‘—

3. Die Verwaltungsunlege wird je Verbands-_
'

'

Kaééenitrediti; zur rechtzeitigen Leistung

v_on Ausgaben nach dem _iisushsltispleri ii'er'den'
.'

‘ |. Der' durch sonstige Einnahmennicht ge- '

deckte Bedarf (Umlegesoll) z'ur 'Fi'nenzi'ef.
'

haushalt uerden_niéht féetgesetzt'.

'..‚51.‘

rung von Ausgaben im Verualtungshaüshslt
wird für des H_hus_he_l_tslshr 1989auf _

527.376, -'- on festgesetzt und naeh der
Zahl der Verbendssehuler auf die Hit-‘
glieder dee Schul_verbandes' lmgeleä_t_

'

(Verusltungsunlege). .

lag_'e wird die malige'bende Schülerzahl_
‘

nach dem Stand vom 01. Okteb‘er' 1988 auf
509

V_erb_arideéthüier
festgesetzt.

' "

schüler auf 1.036, 102 DM festgesetzt.

4. Eine lnvestitionsumlage wird nicht erho-

ben.

'5_5

nicht beansprucht
.

“.
|iei_tEre Festsetzungen werden nicht Verse-. '_

nahmen.

"
5 7

Diese Haushaltssatzung t'rittu'uit d'e_m_ _
_

01._ _Jenuer 1989 in Kraft.
'

Die Haushaltssatzung' enthält keine nach

'_ Art. 9 Abs. 9 Bey8ch_Fü, Art. 41 Koam2'6 in

MGM/{% Vaio(%
192

'

Verbindung mit„Art. 67, 71 und 73 60 geneh-
'

(

Landratsamt Passau

Fiir die Berechnung der Schulverbendsun-'

%

1.5.
.

‚ _ __
_ 4 ._

Dez.}
‘

'
‚ -:T ”

. .
_ »__

‘

.. .».‚ , @
OberregLßat


